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Verordnung zur Änderung der 
Coronaschutzverordnung vom 7. Januar 2021

 

Vom 21. Januar 2021

 

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Absatz 1, 3 bis 6, § 73 Absatz 1a 
Nummer 6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), von denen 
§ 28 Absatz 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 16 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I 
S. 2397) geändert, § 28a durch Artikel 1 Nummer 17 des Gesetzes vom 18. November 2020 
(BGBl. I S. 2397) eingefügt, § 73 Absatz 1a Nummer 6 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 26 des Ge-
setzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1010) und § 73 Absatz 1a Nummer 24 zuletzt durch Artikel 1 
Nummer 23 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert worden sind, so-
wie von § 10 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) 
verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales:

 

Artikel 1

Die Coronaschutzverordnung vom 7. Januar 2021 (GV. NRW. S. 2b) wird wie folgt geändert:
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1. § 1 Absatz 3 und 4 wird wie folgt gefasst: 
„(3) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften orientieren sich bei den von ihnen aufzustellenden 
Regelungen für Gottesdienste und andere Versammlungen zur Religionsausübung an den ent-
sprechenden Regelungen dieser Verordnung. Sie entscheiden unter Berücksichtigung des loka-
len Infektionsgeschehens, inwieweit Versammlungen in Präsenz durchgeführt werden können, 
und informieren die vor Ort zuständigen Behörden. Sie sichern die Einhaltung des Mindestab-
stands, begrenzen die Teilnehmerzahl, führen ein Anmeldeerfordernis für solche Zusammen-
künfte ein, bei denen Besucherzahlen zu erwarten sind, die zu einer Auslastung der Kapazitäten 
führen könnten, verpflichten die Teilnehmer zum Tragen einer medizinischen Maske nach § 3 
Absatz 1 Satz 2 auch am Sitzplatz, erfassen die Kontaktdaten der Teilnehmer und verzichten auf 
Gemeindegesang. Die vorgelegten dementsprechenden Regelungen der Kirchen und Religions-
gemeinschaften treten für den grundrechtlich geschützten Bereich der Religionsausübung an die 
Stelle der Regelungen dieser Verordnung. Kirchen und Religionsgemeinschaften, die keine dem-
entsprechenden Regelungen vorlegen, unterfallen auch für Versammlungen zur Religionsaus-
übung den Regelungen dieser Verordnung, insbesondere den §§ 2 bis 4a, und haben Zusam-
menkünfte mit mehr als zehn Teilnehmenden spätestens zwei Werktage im Voraus bei der zu-
ständigen Behörde anzuzeigen. Die Rechte der nach § 17 Absatz 1 zuständigen Behörden zu An-
ordnungen im Einzelfall bleiben unberührt.

(4) Für Betriebe, Unternehmen, Behörden und andere Arbeitgeber ergeben sich für die Arbeits-
tätigkeit einschließlich der betrieblichen und überbetrieblichen praktischen Ausbildung die Vor-
gaben zum Infektionsschutz aus den Anforderungen des Arbeitsschutzes, insbesondere den 
Vorgaben zur Kontaktreduzierung im Betrieb, zum Angebot von Heimarbeit sowie zur Verpflich-
tung des Arbeitsgebers zur Bereitstellung von Masken und der Verpflichtung der Beschäftigten 
zum Tragen der Masken aus der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales vom 20. Januar 2021 ([BAnz AT Datum Nummer]), und weiteren ein-
schlägigen Rechtsvorschriften. Im Kontakt zwischen Beschäftigten und Kundinnen, Kunden oder 
ihnen vergleichbaren Personen sind darüber hinaus die Regelungen dieser Verordnung zu be-
achten. Unabhängig von solchem Kontakt ist in geschlossenen Räumen mindestens eine Alltags-
maske nach § 3 Absatz 1 Satz 1 zu tragen unter Ausnahme des konkreten Arbeitsplatzes, sofern 
dort ein Abstand von 1,5 Metern zu weiteren Personen sicher eingehalten werden kann; weiter-
gehende Pflichten zum Maskentragen aus den vorgenannten arbeitsschutzrechtlichen Vorschrif-
ten oder konkreten behördlichen Anordnungen bleiben unberührt.“

 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 
a) In der Überschrift wird das Wort „, Alkoholverbot“ gestrichen. 
b) Absatz 5 wird aufgehoben.

 

3. § 3 wird wie folgt gefasst:

„§ 3 
Alltagsmaske, medizinische Maske

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 2 / 6



(1) Alltagsmasken im Sinne dieser Verordnung sind textile Mund-Nasen-Bedeckungen (ein-
schließlich Schals, Tüchern und so weiter) oder gleich wirksame Abdeckungen von Mund und 
Nase aus anderen Stoffen. Medizinische Masken im Sinne dieser Verordnung sind sogenannte 
OP-Masken, Masken des Standards FFP2 oder diesen vergleichbare Masken (KN95/N95).

(2) Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske besteht unabhängig von der Ein-
haltung eines Mindestabstands

1. in geschlossenen Räumlichkeiten der in § 11 Absatz 1 bis 3 genannten Handelseinrichtungen 
sowie in Arztpraxen und vergleichbaren Einrichtungen zur Erbringung medizinischer Dienstleis-
tungen,

2. bei der Nutzung von Beförderungsleistungen des Personenverkehrs und seiner Einrichtungen,

3. während Gottesdiensten und anderen Versammlungen zur Religionsausübung auch am Sitz-
platz.

Soweit Kinder unter 14 Jahren aufgrund der Passform keine medizinische Maske tragen können, 
ist ersatzweise eine Alltagsmaske zu tragen.

(2a) Soweit keine Verpflichtung zum Tragen einer höherwertigen Maske nach Absatz 2 oder an-
deren Vorschriften dieser Verordnung vorliegt, besteht die Verpflichtung zum Tragen einer All-
tagsmaske unabhängig von der Einhaltung eines Mindestabstands

1. in geschlossenen Räumlichkeiten im öffentlichen Raum, soweit diese – mit oder ohne Ein-
gangskontrolle – auch Kundinnen und Kunden beziehungsweise Besucherinnen und Besuchern 
zugänglich sind, sowie auf Märkten und ähnlichen Verkaufsstellen im Außenbereich,

2. im unmittelbaren Umfeld von Einzelhandelsgeschäften auf dem Grundstück des Geschäftes, 
auf den zu dem Geschäft gehörenden Parkplatzflächen und auf den Zuwegungen zu dem Ge-
schäft,

3. in den Innenbereichen sonstiger Beförderungsmittel, mit Ausnahme der privaten Fahrzeugnut-
zung und von Einsatzfahrzeugen von Sicherheitsbehörden, Feuerwehr, Rettungsdiensten und 
Katastrophenschutz,

4. bei der Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen und bei körpernahen Ausbildungstä-
tigkeiten im Sinne des § 2 Absatz 3 Satz 2,

5. bei Bildungsveranstaltungen nach § 6 und § 7, die in Gebäuden und geschlossenen Räumen 
stattfinden,

6. bei den nach dieser Verordnung ausnahmsweise zulässigen Zusammenkünften, Versammlun-
gen und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und bei einer Teilnehmerzahl von mehr als 
25 Personen unter freiem Himmel,

7. auf Spielplätzen und
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8. an weiteren Orten unter freiem Himmel, für die die zuständige Behörde eine entsprechende 
Anordnung trifft oder bereits getroffen hat, wenn gemessen an der verfügbaren Fläche mit dem 
Zusammentreffen einer so großen Anzahl von Menschen zu rechnen ist, dass Mindestabstände 
nicht sichergestellt werden können.

(3) Die Verpflichtung zum Tragen einer Alltagsmaske gilt in Kindertageseinrichtungen, in Ange-
boten der Kindertagespflege und heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen sowie in Angebo-
ten der Kinderbetreuung in besonderen Fällen (Brückenprojekte) sowie in Schulgebäuden und 
auf dem Gelände von Schulen, Ersatzschulen und Ergänzungsschulen im Sinne des Schulgeset-
zes NRW nach Maßgabe der Coronabetreuungsverordnung.

(4) Von der Verpflichtung zum Tragen einer Maske ausgenommen sind

1. Kinder bis zum Schuleintritt,

2. Kräfte von Sicherheitsbehörden, Feuerwehr, Rettungsdiensten und Katastrophenschutz in Ein-
satzsituationen

2a. Beteiligte an Prüfungen nach § 6 Absatz 2 und § 7 Absatz 1, wenn der Mindestabstand zu 
den anderen Personen im Raum eingehalten wird, sowie

3. Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können.

Das Vorliegen der medizinischen Gründe ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen, welches 
auf Verlangen vorzulegen ist.

(5) Die Verpflichtung nach Absatz 2 und Absatz 2a kann für Inhaber und Inhaberinnen sowie Be-
schäftigte durch gleich wirksame Schutzmaßnahmen (Abtrennung durch Glas, Plexiglas o.ä.) er-
setzt werden.

(6) Die Maske kann vorübergehend abgelegt werden, wenn das zur Ermöglichung einer Dienst-
leistung oder ärztlichen Behandlung, auf behördliche oder richterliche Anordnung oder aus an-
deren Gründen (zum Beispiel Vortragstätigkeit, Redebeiträge mit Mindestabstand zu anderen 
Personen bei zulässigen Veranstaltungen, Prüfungsgesprächen und so weiter, Kommunikation 
mit einem gehörlosen oder schwerhörigen Menschen, zur notwendigen Einnahme von Speisen 
und Getränken) erforderlich ist.

(7) Personen, die eine Verpflichtung zum Tragen einer Maske nicht beachten, sind von der Nut-
zung der betroffenen Angebote, Einrichtungen und Dienstleistungen durch die für das Angebot, 
die Einrichtung oder Dienstleistung verantwortlichen Personen auszuschließen.“

 

4. In § 6 Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie Absatz 2 Satz 2 und 5 werden jeweils die Wörter „auf einen 
Zeitpunkt nach dem 31. Januar 2021“ gestrichen.
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5. § 7 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 Satz 3 werden vor dem Wort „darauf“ die Wörter „Prüfungen, die der Integration 
dienen, sowie“ eingefügt und vor dem Wort „verlegt“ die Wörter „auf einen Zeitpunkt nach dem 
31. Januar 2021“ gestrichen. 
b) In Absatz 1b Satz 2 werden die Wörter „auf einen Zeitpunkt nach dem 31. Januar 2021“ gestri-
chen.

 

6. In § 11 Absatz 5 Nummer 2 werden die Wörter „; der Verzehr von alkoholischen Getränken im 
öffentlichen Raum ist gemäß § 2 Absatz 5 vollständig untersagt“ gestrichen.

 

7. § 13 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
a) In Nummer 2 wird die Angabe „31. Januar“ durch die Angabe „14. Februar“ ersetzt. 
b) In Nummer 3 Buchstabe b wird die Angabe „1.“ durch die Angabe „15.“ ersetzt. 
c) In Nummer 4 wird die Angabe „31. Januar“ durch die Angabe „15. Februar“ ersetzt.

 

8. In § 14 Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „; der Verzehr von alkoholischen Getränken im öf-
fentlichen Raum ist gemäß § 2 Absatz 5 vollständig untersagt“ gestrichen.

 

9. § 16 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
„(2) Kreise und kreisfreie Städte, in denen die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Ta-
gen bezogen auf 100 000 Einwohner (7-Tages-Inzidenz) nach den täglichen Veröffentlichungen 
des Landeszentrums Gesundheit über einem Wert von 200 liegt, prüfen die Erforderlichkeit über 
diese Verordnung hinausgehender zusätzlicher Schutzmaßnahmen und können diese im Einver-
nehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales anordnen. Dasselbe gilt, wenn 
die 7-Tages-Inzidenz unter dem Wert von 200 liegt, aber nach Einschätzung der zuständigen 
Behörden ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen ein Absinken der 7-Tages-Inzidenz auf einen 
Wert unter 50 für den Kreis oder die kreisfreie Stadt bis zum 14. Februar 2021 nicht zu erwarten 
ist. Die angeordneten Maßnahmen sind im Hinblick auf die Erforderlichkeit fortlaufend zu über-
prüfen.“

 

10. § 18 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
a) Der bisherigen Nummer 1 wird folgende Nummer 1 vorangestellt: 
„1. entgegen § 1 Absatz 3 Satz 5 Zusammenkünfte mit mehr als zehn Teilnehmenden nicht oder 
nicht rechtzeitig anzeigt,“. 
b) Die bisherige Nummer 1 wird Nummer 1a. 
c) Die bisherige Nummer 1a wird Nummer 1b und wie folgt gefasst: 
„1b. entgegen § 2 Absatz 1a in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1a im öffentlichen Raum entwe-
der mit anderen Personen als Angehörigen des eigenen Hausstands und höchstens einer Einzel-
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person aus einem anderen Hausstand zusammentrifft oder als Einzelperson mit anderen Perso-
nen als Angehörigen eines einzigen anderen Hausstands zusammentrifft, wobei die Einzelperson 
von zu betreuenden Kindern aus ihrem Hausstand begleitet werden kann,“. 
d) Die bisherige Nummer 1b wird aufgehoben. 
e) In Nummer 2 werden nach der Angabe „Absatz 2“ die Wörter „trotz bestehender Verpflichtung 
keine medizinische Maske oder entgegen Absatz 2a“ eingefügt.

 

11. In § 19 Absatz 1 wird die Angabe „31. Januar“ durch die Angabe „14. Februar“ ersetzt.

 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 25. Januar 2021 in Kraft.

 

Düsseldorf, den 21. Januar 2021

 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen

 

 

Karl-Josef  L a u m a n n

 

GV. NRW. 2021 S. 22b
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